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Strukturprobleme der nachkonziliaren Kırche

anch innerhalb WIC außerhalb der Kirche hat heute den Eindruck als habe
das gegenwartıg üblich gewordene Fragen nach kirchlichen Strukturen, das

EMS1IYC Bemühen „demokratisch“ legıtımıerte synodale remıen das Kıngen
Verbesserungen kirchlichen Apparat nıchts oder höchstens doch cchr 38 MILIt

dem „eigentlich Christlichen tun Manchmal wırd 10124 der Verdacht laut als
diene all diese ormale Geschäftigkeit NUuUr dazu, VO Wesentlichen abzulenken, da
S1Ce für die „Sache Jesu und das „Leben Aaus dem Glauben“ etztlich belanglos ce11

Die Reflexionen über kirchliche Strukturen gelten heute 7zıunehmend als Aus-
druck „INtrovertierten Kirchentums und Stigma „EXtravertierter Theologen und
Kanonıisten, die glauben machen möchten da{fß durch CIN1SC gesetzestechnische Moder-
NISLIETUNSCN das alte Kırchentum wiıeder JunNg, der müde Glaube wieder missionariısch
und die erloschene Zeugniskraft wieder glühend werde

Hındernisse für dıe Dynamıiık des Zeugnisses?

Wır haben darum fragen, WIC heute steht die rechtlich verfaßte Kıirche,
ihre UOrgane und Strukturen S1e haben scheinbar ungebrochen das H Vatikanısche
Konzıil überdauert und stehen hat manchmal den Anschein unangefochten

der Wogen des allgemeinen Autoritätsverfalls als Felsen Petriı1; VO'  e} der

Brandung WAar UumtOSstT, aber unerschütterlich. Zahlreiche verschärtende Maßnahmen
Bereich der kıirchlichen Glaubenslehre (etwa die Erklärung der Glaubenskongre-

Zatıon über Gottessohnschaft un TIrınıtäit VO n  arz 1972 WIC der Disziplın

Eın Spektrum der vielfältigen Ansıichten ber dıe gegenWartıgel Sıtuation der Kirche bietet
das Sonderheft VO' Wort un Wahrheıiıt Der Tustand der römisch katholischen Kirche Eıne Enquete
unfer Christen (27 L1LO72] 97—238) Mıt echt darın Zöller daraut hın, da{ß eiIiNErSEITS ZWal

das BdNZC Krisengeschwätz auf „Mißverständnis VO' Kirche basıere, andererselts ber C1in

Teıl der kırchlichen Unsicherheit daraus resultiere, „daß etzten Endes der innerkirchliche Dialog ZW1-

schen Kirchenrechtlern und Exegeten ıcht stattfindet, weıl der katholische Rechtsposit1vi1smus, als
solcher ZWAar unerkannt, ber alles andere herrscht“ (ebd 238)

D Declaratıo fidem tuendam Incarnatıon1ıs el Sanctıssımae TIrıinıtatis quibusdam
recentibus erroribus, AAS 64 (1972) 231241 deutsch HerdKor 26 (1972) 228—229
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(gegen Priester ohne Amt3 un im eherechtlichen Bereich 4) legen die Vermutung
nahe, als wolle die kırchliche Leitung der gegenwärtigen Unsicherheit mi1t harten
diszıplınären un Jehrzuchtmäfßigen Mafßnahmen begegnen. Der optimistische Elan,
der die Kirche während des HE Vatikanischen Konzıils erfüllen begann und der
heute noch manche polıtischen und sozialen Strömungen pragen scheint, dürfte
1n der römisch-katholischen Kırche gebrochen sein Die oftiziellen Tendenzen mOögen
dahin gehen, den Status QUO ante, den Zustand VOT dem Konzil; wiederherzustellen.
Dafür eruten sıch die Verantwortlichen aut den göttlichen Auftrag und dıe Hınter-
lage der unveränderlichen Wahrheit. Dieser rückwärts gerichtete Optimısmus, der sıch

»  u Alten“, „Bewährten“ warmen sucht, dieser „Glaube“ ohne Hoft-
NUuNng auf „das eil in der Geschichte“ 1St obwohl zurückblickt weithin ungec-
schichtlich und damıt auch unwirklich und unrealistisch geworden. Darum nımmt
nıcht wunder, W CI WIr auf der anderen Seıte, als ewußte oder unbewußte Reaktion
auf diese amtlıchen Rückwärtstendenzen, auch 1ın der katholischen Kirche ıne weıt
verbreıtete und tiefgreitende Unsicherheit, die ımmer mehr Gläubige ergreift, VOI -

finden Der Glaube wırd VO  —$ den uCIl, Aaus$s den naturwissenschaftlichen und gesell-
schaftswissenschaftlichen Erkenntnissen fließenden Fragestellungen ebenso angefochten
W1e NeUE gesellschaftliche Verhältnisse dazu beitragen, da{ß ehedem verbindliche ethische
Normen und Zielvorstellungen in rage gestellt werden

Das alles bleibt nıcht ohne Rückwirkung auch auf die rechtliche Ordnung der Kirche:
Je weniıger c1e dıe tatsächlichen Lebensverhältnisse der Gläubigen trifit und Je wenıger
Ss1e eshalb VO  3 iıhnen verstanden wird, mehr verfällt nıcht NUur ıhr Ansehen,
sondern auch ıhre tatsächliche Bedeutung. Dies festzustellen bedeutet noch keineswegs
die (utopische, aber durchaus typısch deutsche) Forderung erheben wollen, daß

keine Differenz 7zwiıischen rechtlicher Norm und tatsächlicher Einhaltung der Norm
geben dürfe Man wırd vielmehr fragen mussen, ob ine solche Forderung, das Ideal
dem Faktum gänzlıch anzunähern, nıcht letztlich ZUuUr Normlosigkeit und 7A88 Verfall
eines jeden Wertsystems tühren MUu Weder das tatsächliche Vorhandensein einer
luft 7zwischen der ıdealen Norm und der faktischen Durchsetzbarkeit bzw der Be-

Man denke etwa2 die restriktive Interpretation der Glaubenskongregation VO: 1972 (abgedruckt
1n * Theol Quartalschr. 152 [1972] 358—360) gegenüber ıhren eıgenen ormen VO' 13 1971 ber das
Laisierungsverfahren: AAS 63 (1974) 303—312; AAS 64 (1972) 641-—643

Hıer oll die rage eıner „verantwortliıchen Elternschaft“ ıcht wieder angesprochen werden; die
Entwicklung auch der Gewissen y]äubiger Katholiken 1St diesbezüglich ıhre eigenen Wege
Es 1St aber erschütternd, dafß die verantwortlichen Hırten der Kirche das Problem jener Gläubigen,
deren Ehe zerbrochen 1St un die wıeder geheiratet haben, cht rasch und hochherzig angehen.
Dıie ostkirchliche Tradıtion dürfte ljer hilfreiche Möglichkeiten aufzeıgen. Ebenso haben uns eue

Erkenntnisse der Psychologie manches anders sehen gelehrt. Insgesamt dart 11194  3 hne Übertreibung
teststellen, da{fß die Bedrängnis der 1n einer solchen Sıtuation lebenden Gläubigen grofß ISt; dafß, wenn

cht rasche Hılte kommt, eın kirchliches „Nachgeben“ einmal SENAUSO späat kommen un keine
posıtıven Ergebnisse zeıtıgen wırd w1e CS 1m Fall der SO „Mischehe“ Wdal,. Dıie kirchliche Verkündigung
wırd darunter leiden haben

Vgl vieler: Auer, AÄAutonome Moral Uun! christlicher Glaube (Düsseldorf bes 153—159.
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achtung, noch dıe Größe dieser Kluft, 1St für die Norm sıch bedrohlich. Wenn aber
das 2US einer solchen Difterenz resultierende Problem nıcht gesehen un ZUur Kenntnis
IM wiırd, un diese Kenntnıis nıcht Anlafß 1STt für ıne Überprüfung der Moti-
vatıon für die Norm, und schlief{ßlich ıhre objektive Sach- un Menschengemäfßs-
heit 1n rage steht, dann esteht die Gefahr, dafß Ss1e VO  } den Rechtsgenossen nNnier-

lautfen und VO  z} den Trägern der Autorität nıcht mehr glaubwürdig gefordert und
durchgesetzt werden kann

Diesem unguten Vorgang, da{fß nämli;ch alte Normen, die manchmal] nıchts anderes
mehr darstellen als die Tradierung VO Vorurteılen, nıcht mehr sinnvoll motiviert
un: unvollziehbar geworden sınd und tolglich nıcht beachtet werden, erleben WIr
augenblicklich 1n nıcht wenıgen Rechtsbereichen, Zanz besonders aber in der katholi-
schen Kirche Niıcht 1LLUTr für die Menschen außerhalb der Kırche, sondern auch für viele
Katholiken selber erweckt die geltende kırchliche Diszıplin den Eindruck e1ines AdUSSC-
klügelten Repressionsmechanismus solche, die noch ın voremanzıpatorischen
Lebenssituationen stehen, da{fß S$1e sıch diesem Zwang noch nıcht entziehen
vermögen.

Die Krise als Ausdruck fehlenden Glaubensmuts?

Dazu kommt eın Weıteres: Die Schwierigkeit ylauben, sich als Christ VOCI-

halten und die eigene Exıstenz evangeliumsgemäfß begründen, diese Schwierigkeit,
die mancherorts ZUI: Krise des Glaubens geworden ISt, 1St zweıtellos wenı1gstens
einem Teil auch das Ergebnis eıner we1it verbreiteten Führungskrise: Die „Hırten“
der Kiırche sprechen immer noch ine Sprache, die nıcht verstanden und deren Aussage
tolglich auch nıcht ANSCHOMM wırd Darüber hinaus spiegelt sıch 1n ihren Worten
auf ihre Weıse die allgemeine Irrıtation, die Unsicherheit und der Mangel CN-
dem Glauben: tehlt jener vertrauende Mut, der für apst Johannes
charakteristisch WT, War o1bt auch heute jene Bischöfe, aut die INa  ’ hofftend und
vertrauend schaut, aber die Schwäche der obersten kırchlichen Führung, die 1n Klage
und Beschwörung, 1mM Pochen auf das Amt offenbar wiırd, verbreitet 1LL1UT neue Un-
siıcherheit und schaftt HeuE Zweitel bis ın die letzte Ptarrei. Vor allem fehlt der

Vgl Auer, Die normatıve raft des Faktischen, 1n * Begegnung (Festschrift für Fries), hrsg.
V, Seckler, Pesch, Brosseder, Pannenberg TAZ: VWıen, 5ln 615—632, bes 618

Vgl Neumann, Die Strukturen der Kirchen Absolutismus 1im Namen Gottes?, 1n * Dialog
MIit dem Zweıtel, hrsg. on Rein (Stuttgart 1521 Fıne solche Feststellung übersieht weder
die Tatsache, daß die Botschaft VO  e Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, AuUuS sıch „den Heiden
eıne Torheit“ 1St Kor 14 23 noch 111 sS1C dieses Ärgern1s eliminieren. emeınt 1St vielmehr sowohl
die gekünstelte, gestellte Sprechweise der kırchenamtliıchen Verlautbarungen als auch der ıhnen eıgene
Argumentationsstil;, der ıcht 1U aut die Fragen der Menschen VO' heute ıcht eingeht, sondern der
N auch chrt versteht, jene Posıtionen, die notwendig autrechterhalten werden mussen, einsicht1ig
machen und aus dem Glauben argumentierend begründen.
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gesamtkiırchlıchen Leıtung derzeıt weıthın das überzeugende Wort und die heltfende
Wegweıisung Ihre Sprache, oftmals 1m heute unverstehbaren Jargon der feudalen
Imperatoren, wiırd nıcht mehr ANSCHOMMECN, weil S1€e des Klangs mıtmenschlicher
Solidarität und schlichter Brüderlichkeit entbehrt.

Dabej sollte nıcht übersehen werden, da{fß dıe heute oft beschworene Glaubenskrise
einerseılts mMi1t der allgemeınen Säkularisierung des technischen Zeitalters e1N-

hängt andererseıts aber noch verschärft wırd durch dıe allgemeine Autoritätskrise,
VO  = der die katholische Kirche 1in besonderer Weıse betroften ist: Gerade weıl sıch
die kirchlichen Autoritäten immer als „Diener der Diener Gottes” verstanden wissen
wollten, S1e besonders der Getahr des Mißbrauchs und der Überschreitung ihrer
renzen und Zuständigkeiten AaUSSESECTZT, ınsbesondere durch die häufig 1n Anspruch
SCHOMMECNE unmıiıttelbare Berufung auf gyöttliches Recht und Gebot Nicht selten über-
sahen s$1e daher aufgrund eines schier 1Ns Unermeßliche gewachsenen abstrakten An-
spruchs die notwendiıge konkrete Bewährung 1m heltenden Dienst Menschen 1n
seıiıner jeweiligen Not und seiner geschichtlich bedingten, Je Frage. Dıiıe kırch-
lıchen Autoritäten scheinen weithin VEISCHSCIL haben, den Grund und den Raum
ihrer Zuständigkeıit \.1I‘ld ihrer Vollmacht C  \ machen. Sie ersetzten erklä-
rende Argumente „durch Wıillen und Gewalt, durch Betfehl und Verbot, 1mM Sınn des:
S1C iubeo, S1C volo“; oft wurde und wırd Zustimmung VO  e den Gläubigen, dıe
sıch oftmals schwer MIt iıhrem Glauben Cun, die aber glauben wollen, verlangt
aufgrund bloßen Dekrets, weıl die Autorität ehehlt Friıes hat mi1t m Grund
und gebotenem Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Autorität dann 1n Getahr
kommt und 1n dıe Krise gerat, „WEeENnN S16e, die VO  > vielen Seıten gefährdet ISt, dies
nıcht zugesteht, WenNnn S1e VOT allem nıcht zugestehen will, da{fß S1€e Fehler machen ann
oder Fehler gemacht hat, da{fß S1e sıch geirrt, da{fß S$1e talsch entschieden hat Auto-
rıtät kommt dann 1in Krise und Gefahr, wenn s1e ylaubt, siıch schuldig Zzu se1n, alle
Mängel und Fehler verschweigen oder vertuschen sollen, das Prestige wahren.
Damıt wırd Autorität autoriıtär und absolutistisch: sS1e unterschlägt ıhre ITransparenz,
S1e verleugnet ihre Endlichkeit und Menschlichkeit, s1e erscheint unbelehrbar und
verbesserlich, S1e verliert ıhre Glaubwürdigkeit und Leg1ıtimatıon, Ss1e stößt auf Ab-
lJehnung und Protest.“

Vgl Geffre, Entsakralisierung un Heılıgung, 1n ® Concılium (1966) 708—718; Laeyen-
decker, Säkularısierung soziologischer Perspektive, 1n ! Concilium (1969) 499—504 Dabeı
wırd INa  - sicher 1n bestimmten renzen Gogarten (Der Mensch zwiıschen Gott un Welt, 41967)
zustımmen dürfen, WECNnN VO Siäkularısmus der Heilslehren und Ideologien die Säkularisierung
unterscheidet, die EIST durch den Glauben möglıch wırd. Sicherlich ber macht dıe Menschheıit, Ww1e die
Konstitution „Gaudıum A spes” des ‚B} Vatikanums teststellt (Art Ar einen Mentalitäts- un: Struktur-
wandel durch, der für die Beziehung zwiıschen Religion und Protanum 1n der Gesellschaft wıe 1mM Bewußfit-
se1in der Indivyviduen ıcht belanglos ISt. Sicherlich hat Harvey COox (Stadt hne ott Sar cht unrecht,
wWwWenn Sa: „Die Kräfte der Säkularisierung sind SAl ıcht speziell daran interessiert, die Religion

verfolgen. Die Säkularısierung unterwandert eintfach die Religion un wendet sıch anderen Dıngen Zu.
CD  { Autorität 1n der Krise. Hrsg. kumenischen Arbeitskreis (Regensburg 51—/8, hier: 63 Zum

Begrift allgemeın vgl Eschenburg, ber Autorität (Frankfurt
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Verhängnisvolle Identifikation

Es 1St eın fundamentaler Fehler, WEeNnN die kirchlichen Autoritäten und Gesetzgeber
immer wieder und 1in höchst verfehlter Weıse die Worte Jesu „Wer euch hört, hört
mich, WE euch verachtet, verachtet mich“ (Lk 10; für sich reklamıieren, obwohl
dieses Herrenwort ın erstier Linıe die Verkündigung der Frohbotschafl meınt, und
nıcht sehr die kirchliche Leitungsgewalt, schon Sal nıcht 1mM diszıplinären
Bereich. Desgleichen führte dıe Identihikation der kirchlichen Leitungsautorıität miıt
der Autorität Jesu notwendig einer Verformung des kirchlichen Autoritätsbewufßt-
Se1NS un torderte notwendiıg den Wiıderspruch des „mündıg“ gewordenen Menschen
und Christen heraus 1 Vor allem aber wurde dadurch dıe Tatsache verdeckt, dafß der
erhöhte Herr aupt- und Urgrund der Kirche aut ıhrem Weg durch die Geschichte
ISt;, da{fß der unvertretbare und unersetzbare Herr ihres Daseıns bleibt, ıhre wirk-
mächtige und gestaltende Autorität alleiın 1St. Dıie Identifikation der Autorität der
kirchlichen Amtsträger mıiıt der Autorität des erhöhten Herrn führte notwendig 7AhE

Krise der Autorität in der Kirche schlechthin. Sprechweise und Verhalten der kirch-
lıchen Autoritäten ließen die Sendung der Kirche als der empfangenden, dienenden
und gehorsamen „Schöpfung“ des Herrn nıcht mehr erkennbar werden, weil S1e
nıcht dıe Sprache der Liebe, des hilfreichen Dienstes und der gehorsamen Verant-

wortung sprachen, sondern die einer Kommandostelle, dıe den kalten Atem eiınes
bürokratischen 5Systems verspuren 1e8 Kirchliche Autorität wird heute 1Ur dann
yzlaubwürdig se1nN, W C111 s1e die Sprache des Evangelıums, die dem Menschen Raum
und Freiheit gewährt, die iıhn nımmt und achtet, reden versucht. Daß dabe1
rechtliche Normierungen und Anweısungen nıcht 1n elegischer orm und betulichem
Ton geschehen können und rauchen 1St selbstverständlich.

Krise als 5Symptom und Aufgabe

So erwelılst sich also die Glaubenskrise des gegenwärtigen Menschen als Phänomen
eines tiefgreifenden Umbruchs nıcht LUr 1ın der katholischen Kırche, sondern 1n der
Menschheit insgesamt. Diese Krise sollte darum nıcht als Ausdruck eıner Flucht VOT

etzter Bindung abgetan werden, sondern erkannt werden als ein 5>ymptom einer
tundamentalen Umwälzung der menschlichen Gesellschaft und Verformung
der Kategorien des Denkens un der Sittlichkeit Gehalten: Der Konflikt,
1n dem dıe Kırche und MI1tTt ıhr jeder Gläubige 1ın den Industrienationen heute lebt,;
iSt Ausdruck des allgemeinen Konflikts 7wischen der Religion auf der einen und der
säkularisierten, des Numuinosen baren Gesellschaft auf der anderen Seıite! Dabe!] oilt
c$ Au 7wel Fehler ermeiıiden: Einmal 1St keineswegs jede behauptete Glaubens-

10 Vgl Neumann, Die Struktur der Kirchen 1n ! Dialog M1t dem Zweifel, 17
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unfähigkeit und jeglicher Verweıls auf „repressive“ kirchliche Strukturen und Ord-
NUuNsSsCH bereits Ausdruck eines bedrängten, glauben wollenden Gewissens, das nach
einer christlichen Antwort sucht. Das beachten scheint wichtig, damıt die geistlichen
Autorıitäten und die kıirchliche Pastoral nıcht durch hektische und unbesonnene Re-
aktiıonen auf die rasch wechselnden Modeströmungen der Kontestatıiıon vollends
ıhre Glaubwürdigkeıt gebracht werden. Dennoch ware Zu anderen vertehlt und
dem orıgınären evangelischen Auftrag der Kırche widersprechend wollte 111Aall die
umtassende gegenwärtige Krise lediglich als Ausdruck des Abtalls WEeTrTtCN, ohne die
echten 5>ymptome eines ehrlichen Suchens, e1nes tiefgreitenden Anderswerdens
erkennen 11

Dıie Ara apst Johannes’ und mM1t ıhm dıe des El Vatikanischen Konzils
mMag sıch gehabt haben VO  - eiınem unıversalen Aufbäumen der Menschheit,
die aller bedrängenden Schwierigkeiten um TIrotz gylauben wollte, ylauben wollte

das Gute, dıe Wert- un Sinnhaftigkeit des Lebens un des eigenen Geschicks, allen
Fragwürdigkeiten un allen scheinbaren Hoffnungslosigkeiten trotzend.

Es War i1ne weltweite Phase der Hoftnung, die dann 1n den Jahren 1968 bıs 19/0,
der eIt also der SspOnNtanen Studentenunruhen, auch 1n der Kirche abgelöst wurde
durch das Phänomen einer weltweiıiten Kontestatıion. Da dieses leidenschaftliche, teil-
welse utopische Begehren VO  - den etablierten Mächten 1n Gesellschaft und Kirche
nıcht ertüllt wurde und teilweise auch gar nıcht erfüllt werden konnte leben
WIr heute 1ın einer Phase gereizter und zugleich resignıerender aber dennoch teilweise
sıch gewalttätig gebender Ermattung. Den Kaıros, die ZESCYNETE Stunde des Um-
denkens und des Handelns, haben WIr alle miıteinander vertan!

Nun geht darum, das durch das 11 Vatikanum Angestoßene un heute 1LLULr noch
zaghaft Voranweisende konsequent auszubauen, eleben und durchzutragen.

Ruf nach Veränderung der Strukturen eın Ablenkungsmanöver?

Dabej kommt einer Veränderung der kirchlichen Strukturen 1ne nıcht unbedeutende
Rolle Gegen den eingangs gemachten möglichen Eınwand se1 daher zunächst eın
Doppeltes festgestellt:

uch ohne das I1 Vatikanische Konzil waäaren die uns heute beschäftigenden
Strukturprobleme 1n der Kirche virulent geworden; Ja INa  - wird n mussen, die
Tatsache dieses Konzıils selber 1St Ausdruck dessen, daß die Erfordernisse und Probleme
der Gegenwart dıe Kirche ZWAaNSCNH, ıhre Posıtion 1n dieser veränderten Welt
überdenken 1 Daß dıe Kirche auf dem Konzıil den heutigen Fragestellungen noch

11 Vgl Remond, Dıiıe geistige Krise 1n der Konsumgesellschaft, 11 * Concilium (1969) 654-659
12 Vgl Dirks, Gehorsam un Aufbruch, 1N : Die Autorität der Freıiheıit, hrsg. \A Chr. ampe

(München I1L, 619—621; Seeber, Dıe rage nach den Ma{fsstäben, 622635
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nıcht gewachsen WAafrl, 1sSt eın Problem für siıch und kann hier für uns$s außer Betracht
leiben. Wır wollen 1Ur testhalten, da{fß nıcht das I1 Vatikanıische Konzıil die Struktur-
probleme für die Kırche geschaften hat; hat sıch ıhnen vielmehr 1Ur stellen und
sie pastoralen, also seelsorglichen Gesichtspunkten beantworten bzw ıhnen
Rechnung Lragecn versucht.

Manche Betrachter innerhalb und außerhalb der katholischen Kiırche mOögen oft
den Eindruck haben, als übersehe die Kırche geflissentlich ıhre eigentliche Aufgabe,
Zeugn1s 1in dieser Welt für die Botschaft des Evangeliums geben, ZUZUNSICN einer
recht introvertierten Nabelschau, indem S1e sıch aut allen Ebenen MI1t Verfassungs-
und Strukturproblemen, mi1t Fragen der Organısatıon un der Machtverteilung be-
schäftigt 13. Dieser Eindruck Mag noch dadurch verstärkt werden, WEeNN INanll die
behandelnden Fragen analysıert und dabe;j feststellt, da die Lösungen, die der kirch-
liche Gesetzgeber teilweise nach langen Überlegungen und endlosen Diskussionen dann
endlich anbietet, entweder unzureichend sınd oder Jahre spat kommen: Ich
verweıse hier LUr auf das SOg Mischehenrecht, diıe rechtliche Behandlung VO  ; wieder-
verheirateten Geschiedenen, die Normen für den Klerus, die Aufnahme 1n Diakonat
und Presbyterat, dıe Entlassung AUS dem geistlichen Stand, die Einrichtung eiıner
kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit, Durchführung funktionjerender und prak-
tikabler Synoden aufgrund VO  e} Wahlen. Gerade aber diese Beispiele mögen deut-
lıch werden lassen, da{fß Struktur- und Rechtsiragen für ıne Gemeinschaft keineswegs
belanglos sind. Sie sind vielmehr die reale orm der Verwirklichung des Selbstver-
ständnisses und Ausdruck der grundlegenden und bestimmenden geistigen Haltung.

Freılıch, nıemand wırd VO  $ bloßen Strukturveränderungen ein Umdenken eI-

Warten, nıemand wırd VOoO Vertfassungsäiänderungen kırchliche Retformen oder 4208
einen Neuaufschwung des Glaubens erhoften, W 1e€e NECUE (jesetze auch keinen Autfbruch

13 Briıet eines Priesters seinen Bischof ber dıe Haltung ehemalıger Theologiestudenten: I7 die
Kırche Sagl iıhnen nıchts mehr. Sıe beantwortet ıhre Fragen ıcht. Die Fragen, auf dıe dıe Kirche sıch
bemührt eıne ntwort geben, sınd ıcht mehr ıhre Fragen. In ıhrer Welt z1ibt CS die Kirche cht.
Auch nıcht als Problem. Man ann ın ıhrem Milieu anscheinend SAr ıcht mehr ZUrr: Kırche gehören.
Die Kırche 1St ihnen offnungslos reaktionär, die Reformen 1n der Kirche finden Ss1e ächerlich. Dabei
S11 E keine gleichgültigen und egoistischen Menschen. Ich weılı dafß s1€e auch das Letzte hergeben,
WENN jemand in Not ISt. Sıe denken überhaupt ıcht materialistisch, ohl ber nüchtern un! praktisch.
Die Ungerechtigkeit nd cdas Leid beschäftigen S1E ungeheuer. ber S1€ sehen dıe Kirche auf der Seıte
der Reıichen un! Mächtigen Sıe haben einer Kırche den Rücken gewandt, dıe s1e gängeln wollte
und patrıarchalische Formen pflegt S1€ tühlen sıch jetzt cchr trei un: würden sıch nıemals mehr
irgendwelche Vorschrifen machen lassen. Sıe nehmen datfür lieber yrofße materielle Nachteile 1n auf.
S1e sınd einer Strengen Mutter entflohen, VON der S1€e nıe Liebe empfangen haben Und s1e tühlen sıch
ohl 1n ihrer Freiheit Die Kirche, dıe große Communion, hat ihnen 1Ur Einsamkeit geboten. Jetzt
erleben s1e, W as Gemeinschaft 1St xylaube, daß vıiele Junge Geistliche bewußt der unbewußt 1n
diesem Konflikt stehen, un iıch könnte verstehen, Wenn für s1e dıe Zugehörigkeit und .die Solidarität
MIt denen, die lebendig 1 den Auseinandersetzungen unNnNserer Zeıit engagıert sind, etzten Endes wich-
tiger sınd als die Zugehörigkeit ZUrTr Kırche Die Kirche bietet ihnen Oa wen1g Anregung, Hiılfe un
Soliıdarität ZUuUr Bewältigung der Probleme dieser Zeıt. Und ıch meıne, das Evangelium hätte davon
doch eine enge (Abgedruckt bei Trost, Aufstand 1n der Kiırche, VWıen, München, Zürich
1969, 1-1
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der Liebe un keine Leidenschaft des Verzeihens und Friedens bewirken vermögen:
ber umgekehrt kann INan durch STArre, der Dynamık des Geılstes abträgliche Ver-

fassungs- und Rechtstormen sehr ohl die wesentlich cQhristlichen und evangeliums-
gemäßen Aktıivıtäten lähmen! Ja, die unveränderte Beibehaltung der alten Normen,
dıe den heutigen Menschen weniıger lenken, sondern eher abzustoßen geeignet sınd,

iın seıiner unnachgiebigen Harte VO  ; einem unevangeliumsgemäfßen Denken un:
einer unchristlichen ngs VOTLT der Unberechenbarkeit des Wehens jenes Geistes, „der
weht, will“.

S0 wen1g sıch darum kirchliche Neuorientierung 1n Schönheitsreparaturen
kirchlichen Verfassungsgefüge erschöpfen darf, wen1g sollte übersehen werden,
w1e hinderlich auch unpassende Rechtsformen für ıne Verwirklichung des qQhristlichen
Zeugnisses 1n der modernen Welt seiın können. Die Kirche wiırd, WwW1e jede andere In-
st1tut1on heute auch, VO  - den Menschen dieser Welrt auch VO  3 den eıgenen Kirchen-

gliedern IN dem, W 45 s1e humanen, den Menschen iın seiner Mensch-
iıchkeıit aufbauenden un auf seiınen rsprung und seın ew1ges Ziel hinweisenden
Werten verwirklicht und w 1e weılt S1e der Verwirklichung des Gedankens der VOCI-

an  en und gebundenen Freiheit Raum geben gewillt und imstande ist!  A Nur

diejenıge kirchliche Ordnung, LLUTr jene kirchliche Verfassungsstruktur, die den einzel-
nen Gläubigen 1n seiner Würde als gyetauftes Ebenbild (sottes nımmt, die die
Freiheit der Entscheidung se1ınes Gewi1ssens achtet 1 dıe seıne Freiheit Schuld un
Sünde, Glauben, Gehorsam und Liebe vorbehaltlos respektiert, 1STt ine legitime
kıirchliche Verfassungstorm un (sesetzesnorm.

Dıie falsche Alternatıve: monokratische oder kollegiale Leitung

ach der modernen Organisationstheorie und der betrieblichen Leitungsmaxiıme
hat die katholische Kirche dıe scheinbar eintachste Organisationsstruktur, weil

in ihr 1Ur ine dreistufige Verantwortungspyramide oibt: Papst-Bischöfe-Pfarrer.
Dıie Wirklichkeit csah und sieht jedoch anders aus: Eın weltweıtes Gemeinschafts-

SYSTEM, wıe dıe katholische Kirche WAar und ISt, kann nıcht NUr VO  $ Je einzelnen

geleitet und belebt werden, obwohl ia  - auch daraus ylaubte, iıne theologisch-kano-
nıstische Lehre entwickeln können: Man hielt diese Lehre, die bestimmt WAar sowohl
VO Gedanken der Vaterschaft als auch der Stellvertretung, für besonders theologisch
und geistlich begründet:

Der gyalt und gilt weithin als der Vater aller Christen Heiliger Vater als
universaler Stellvertreter Christi auf Erden Der Bischof 1St seın unmittelbarer Stell-

14 Der (protestantische) Autor des ohl besten deutschen Kommentars Z.U HE Vatikanischen Konzıl
Chr. ampe hat das diesbezüglıch ausgedrückt WE > Sagt: 1St der Chriıst trel, indem
sıch ganz ARQ! (3Ott bindet, der ıhm dıe Zukunft öfftnet. Diese Freiheit un keine andere 1St die Auto-

rität des Christenglaubens. Nur 1n iıhr hat die Kirche Zukunft“ Die Autorität der Freiheit 20)
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vertretfer in einem Zanz bestimmten Gebiet der Kırche, nämlich 1n der ihm VO

aps übertragenen Diözese; 1St der geistliche Vater seiner Priester und Gläubigen,
der Reprasentant sowohl Christi als auch des Papstes Der Pfarrer schließlich 1St
jeweiligen UOrt deshalb der geistliche Vater, weıl 1n der Taufe das geistliche Leben
spendet, 1n der Verkündigung und Eucharistieteier dieses Leben mehrt und iın seiner
priesterlichen Rolle bei der Spendung der Sakramente, insbesondere bei der Feier der
Eucharistie, S4n PEIrSONa Christi“ VOr seiner Gemeinde steht un: ıhr Fürsprecher 1St.

Diese Vorstellung, dıe 1n einem mythisch-mystischen Strom bıs 1Ns Z7zweiıte nach-
qAQristliche Jahrhundert, bıs autf Ignatıus vVvon Antiochien, zurückreicht, WAar aber
NUNYT dıe une Seıte der kırchlichen Strukturwirklichkeit, die erganzt wurde durch das
betont kollegiale Element. Dieses wurde VO allem Anfang dargestellt durch das
Synodalwesen, VO  =) den terriıtorialen Synoden für estimmte Gebiete bis den öku-
menischen Synoden für die Gesamtkirche. Und die monokratische Herrschaft VO  e

aps un Bischöfen bekam 1m Jahrtausend eın kollegiales Gegengewicht 1mM Kon-
Sistorı1um und 1n den Domkapiteln. Wenn WIr uns auch hüten müussen, diese kollegialen
Flemente 1m Sınn uUuNseTECS modernen Verständnisses als „demokratische“ Formen der
Mitwirkung deuten s1e sınd vielmehr arıstokratischen bzw olıgarchischen En
SPrungs zeigen S1e doch das eine, daß nämlich 1n der Kırche eben nıcht LLUTL

eine vertikale, „hierarchische“ Linie VO  } oben nach gab un ibt, sondern csehr
wohl auch und völlig legıtım aut allen hierarchischen Ebenen die horizontale Mitbe-
stimmung, also das kollegial-synodale Element L Es o1bt also se1it alters in der Kırche
nıcht L1Ur synodale Versammlungen, sondern der Begrift „Ekklesia“, der für die Kirche
heute insgesamt verwandt wird, bezeichnete ursprünglıch nıchts anderes als die Ge-
meindeversammlung. Kirche ISt dort gegenwärtig und U: dort siıch die (3&
meıinde der Glaubenden versammelt AA Gebet, ZuUur Eucharistiefeier, ZiUT Anhörung
des Wortes Gottes, zA Liebesdienst un 7ABhR gemeınsamen Bewältigung der Auft-
gaben einschließlich der Festsetzung estimmter diszıplinärer Normen, also der (36e-
setzgebung! Die Konstitution „Über die Kirche“ des I1 Vatikanischen Konzıils hat
auf diese existentiale und aktuale Daseinstorm der Kirche wieder nachdrücklich hın-
vewlesen. Es 1St deshalb kein Zurall: keine Willkür der Geschichte, daß sıch das S5Syno-
dalwesen durch alle Wirrnisse der Geschichte und alle absolutistischen, monokrati-
schen un hierarchischen Tendenzen hindurch erhalten un in jeder Epoche ımmer
wieder LECUE Blüten erlebt hat, auch W E1 S1e VO  - der amtlıchen Leitung der Kirche
nıcht selten edroht, Ja mit Sanktionen belegt worden 1St.

Aus der zahlreichen Liıteratur se1 1er 1Ur verwıesen aut Neumann, Synodale nd kollegiale
Elemente 1m geltenden lateinıschen Kirchenrecht, 1n } Wort un Wahrheit 26 (1971) 3—-18; Alberigo,
Wahl Onsens Rezeption 1m christlichen Leben, 1n ! Concilium (L772) A77—48%
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Kollegialıtät als Aufgabe

Im IBE Vatikanischen Konzıil erwachte das synodale Element und der kollegiale
Geist der Kirche Leben Wenngleich dieses Konzil selber auch LLULTL wenıg

Recht schuf, gab doch W1e€e übrigens noch jedes ökumenische Konzıil in
der Geschichte der Kirche ine Reihe VO  3 bedeutsamen Anstößen, VO  w denen
£reilich immer fraglicher wird, ob und wiewelt S1e verwirklicht werden und verwirk-
ıcht werden dürten. Auch darın droht ımmer mehr den anderen ökumenischen
Synoden ahnlich werden.

Auf Drängen jenes Konzils richtete aps Paul VI 15 1965 also noch
während das Konzil die S0S Bischofssynode ein: Sıe oll den apst beraten
und iıntormiıeren und dem Meinungsaustausch den Bischöten dienen. Beschlufs-
kompetenz hat diese Synode ebensowen12 w 1e ein Selbstversammlungsrecht; S1e eX1-
stiert NUL, WE und Jange der apst S1e berulft. S1e 1St somıt kein rgan des Bı-

schofskolleg1ums, dessen Schatten auf jenem Konzil immer wieder beschworen wurde,
s1e 1St vielmehr eın Instrument des Papstes und der zentralen Kirchenleitung. Und
dennoch 1St MI1It iıhrer Einrichtung erstmals in der Geschichte der lateinischen Kirche
der Versuch unternoOoMMECN, ine unıversale Platttorm schaften, aut der die Bischöfe
un: die territorialen Bischofskonterenzen der Seıte des Papstes un gemeinsam
M1t ıhm jene Aufgaben und Sorgen besprechen, welche die N: Kirche betreften.

Damıt aber 1St bereits jene Institution angesprochen, die Wr nach dem. Recht
des bisherigen Gesetzbuchs bereits zab, nämlich die der Bischofskonferenzen: Vor
dem DE Vatikanum jedoch ührten S1e weithin e1n Schattendaseın ohne einläßliche
Rechtsgrundlagen, ohne Kompetenzen und ohne rechten Ort 1m Verfassungssystem.
Man merkte ıhnen A da{fß S1e Aaus einer gewıssen Verlegenheit 1m Gefolge des Um-
bruchs des Jahres 18458 geboren und VO Stuhl seither nıcht gerade mMI1t Wohl-
wollen edacht worden Durch das Dekret „Christus Domuinus“ (Artikel 260
Ecclesiae SAanciL4ae 1E 41) des (B Vatikanischen Konzıils ‚BROM  = sind die Bischofskonferen-
Zen eiınem tragenden St+rukturelement der Kirchenvertfassung veworden 1 War
haben Ss1e auch heute noch keıine generelle Gesetzgebungskompetenz, doch sind s1e

nichtsdestowen1ger einem bedeutsamen Zwischenglied 7zwischen der bischöflichen
Ortskirche auf der eınen und der päpstlichen Zentralgewalt aut der anderen Seıte

geworden. Die Bischofskonferenzen können ‚W ATlr für die einzelnen Mitglieder VeEe1-

bindliche Beschlüsse assen, doch bleibt dıe Gesetzgebungskompetenz des einzelnen
Ortsordinarıus für seine Diözese unangetastet; eın Beschlufß der Bischofskonterenz
erhält 1in einer Diözese erst dann Rechtskraft, WE der zuständige Ortsoberhirt ıhn
dort promulgiert und 1n Kraft Gesetzeskraft besitzen ıhre Beschlüsse NUur

16 Vgi Neumann, Diıe Bischofssynode, 1n : IhQ 147 (1967) 1—2/ ; Ordnung der Bischofssynode.
Eingeleitet VO: Jedin (Trıer

Vgl Neumann, Bischofskonterenzen (mıt Lıteratur), 1n ! Lexikon der Pastoraltheologie (Freiburg,
Basel, Wıen 64
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1n den Fällen, „IUr die entweder das allgemeine Recht vorschreibt, oder ine be-
sondere Anordnung, die der Stuhl IMOTIU propri0 oder auf Bıtten der Konferenz
erlassen hat, bestimmt“ (Art 38 1V) Darüber hinaus sınd 1mM Einzeltall die Be-
schlüsse dieser Art VO Apostolischen Stuhl approbieren.

Doch auch 1n der ErTHNBEHEeTtEeEN orm sınd die Bischofskonferenzen eın hierarchischer
Natur: Ihre Mitglieder mussen bischöflichen Rang oder iıne ebenbürtige Funktion
haben, se1l als Ortsbischöte 1im eigentlichen Sınn, als Bischofsvikare, als bloße Weih-
bischöfe, oder als außerordentliche Ortsoberhirten ohne bischöflichen Charakter.
Darum sind S1e eher einer Ministerpräsıdentenkonferenz denn eiınem Parlament VerLr-

gleichbar.

Die synodale Woge

Um 1U  w} den Glauben, den Geılst und die Fantasıe des cQhristlichen Volkes
1n der Kirche besser Z Geltung bringen, versuchte IMNa  - sıch mMi1t einer HEN Art
synodaler Zusammenkünfte, den 50% „Pastoralsynoden“, helfen 1 Dabei glichen
dıe Niıederländer diese Synode Art den übliıchen weltlichen parlamentarischen
Organisationstormen meısten Dies Wr offenbar ein Unterfangen, das nach
jahrhundertelanger Nichtübung noch SAr nıcht geleistet werden konnte. Das
wenıger, als die römische Zentrale angesichts einer siıch ıhrer Eıgenverantwortung
bewußt werdenden Kirche dieses synodale Unternehmen mi1t größtem Argwohn
begleitete. ank unsachlicher Einreden un: reglementierender Eingrifte KRoms wurden
dort nıcht 1Ur keine Fronten und Difterenzen abgebaut, sondern siınd dıe Gräben welt-
hın vertieft worden. Dennoch sollte nıcht übersehen werden, da{fß iıne Vielzahl VO  - DPro-
blemen 1n posıtıvem Sınn gelöst und mMi1t rauchbaren Antworten bedacht worden
1St 1 Man sollte also das nıederländische Experiment nıcht VO  - vorneherein und ohne
jede Einschränkung als fragwürdig oder SdI als unbrauchbar bezeichnen: denn
dem nıcht allseits befriedigenden Ergebnis haben die kirchliche Zentrale und manche
Nachbarkirchen zweıtellos das Ihre beigetragen!

In der Erzdiözese Wıen hat INa  > das Problem einer synodalen Rezeption der Be-
schlüsse des I1 Vatıiıkanischen Konzıils 1ın das Leben und die Praxıs der Gläubigen
aut eigene Weıse versucht 29 : Man führte 1n mehreren Sessionen (1969—-1971) iıne

15 Vgl Schaftelhofer, Vergleich VO'  $ Synoden-Modellen, 1n : Synode (1971) Heft
19 Vgl u, Kleine, Holland Kiırche CONLIrza Rom? (Essen ders., Glaube 1m Umbruch. Eın

Bericht ber dıe Plenarsıtzung des Pastoralkonzils der Niederländischen Kirche (München
ders., Es geht mehr als Zölibart. Fın Bericht ber die Plenarsıtzung des Pastoralkonzils der Nıeder-
ländischen Kırche München Okumenisches Modell Holland, hrsg. Strau{fß (Göttingen
VOTr allem aber die bedeutsame Schlußansprache VO  ; Kardınal Altrınk VO' 1970 (HerdKor 24 11970]
230—-234).

2() Statut der Wıener Diözesansynode. Neufassung VO' 1969, SS 29—31 Vgl. Neumann,
5Synodale un! kollegiale Elemente 1mM geltenden lateinischen Kırchenrecht, 1n * Wort un Wahrheit 76
(1971) bes 15, Anm DZ Fellner, Die Wiener Diözesansynode VO  S 68—1 1n ! Synode (1971) Heft
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Diözesansynode Beteiligung der Gläubigen durch, wobe!]l das Hauptmerkmal
darın sehen ISt, da{ß ıne Rückkoppelung der Beratung der Behandlungsgegenstände
bıs 1n die letzte Ptarrei gelang. Mıt anderen Worten: Was 1in der Diözesansynode
beraten und letztlich entschieden wurde, W aAr UuUuVOo 1in den einzelnen Pfarreien und
Dekanaten erortert und beraten und über die Synodalen 1ın das rem1ıum eingebracht
worden. Damıt WAar gelungen, dıe Synode einem synodalen Vorgang, einem
wirklichen Ereign1s der Kirche Wıens werden lassen. Der Wıener Synode
hat ihr Erzbischot ermöglıcht, dafß s$1e in voller Freiheit und in eigener Verantwor-
Cung Leitsätze verabschieden konnte, die Grundsätzliches über das Thema, das 1in Rede
stand, aussagten und die dem Bischof m1t der Empfehlung vorgelegt wurden, S1ie als
verbindliche Richtlinien promulgieren. Dıie Synode verabschiedete terner Resolu-
t10NnNEeN, die dem Bischof mM1t der Empfehlung vorgelegt wurden, Ss1e ZzUuU (jeset7z
erheben und promulgıieren. Schließlich verabschiedete sS$1e Vota, die dem Bischof mi1t
der Empfehlung vorgelegt wurden, S1e dıe zuständıgen Instanzen weıterzuleıten,
da ıhre Verwirklichung nıcht 1n die Kompetenz des Bischofs fällt, un endlich formu-
lierte S1e Deklarationen, das sınd Appelle, Empfehlungen, ÄAnregungen und Aufträge,
die die Welt, die Zeıtgenossen innerhalb und außerhalb der Kirche gerichtet 3a6

Wıe gut 1n 1en diese Verbindung des hierarchisch-kollegialen mM1t dem synodal-
brüderlichen Element gelang, Nag der Tatsache eutlich werden, da{fß der Erz-
ischof VO  e Wıen, Kardinal Könıi1g, bislang alle Beschlüsse dieser Synode, die ıhm als
Resolutionen ZUSCHANSCIL I1; (jesetzen erhoben und dementsprechend PIro-
mulgiert hat Unter den VO  ; der Synode verabschiedeten Beschlüssen solche
VO organisatorisch weittragender Bedeutung, w1e der territorialen Neuordnung
der DIiözese. Zur Intensivierung des notwendigen menschlichen Kontakts wiırd dort
beispielsweise vorgesehen, da{ß große) Pfarrgemeinden in S1022°4 „Sprengel- und Wohn-
viertelgemeinden“ gegliedert werden können, denen jeweıls eın „Gemeindeleiter“
vorsteht, be] dem siıch auch einen entsprechend ausgebildeten Laıien handeln
kann. Damıt 1St in 1en der deutliche Versuch gemacht, das Prinzıp der Brüderlich-
keit rechtlich verankern un: bis die Basıs des kirchlichen Dienstes vorzutragen
und einer Intensivierung des christlichen Zeugni1sses 1m Alltag beizutragen. Hıer
wiırd, 111 mMI1r scheinen, deutlich, wI1ıe schr strukturelle Formen eınen unmittelbaren
ezug FA geistigen Umdenken, Z geistlichen Neuwerdung haben

Weniger glücklich verlief dagegen die Synode des Bıstums Meißen. Sıe 1

Jahr 1970 1n drei Sitzungsperioden und verabschiedete we1 beachtenswerte Dekrete:
ber „Zaiele und Aufgaben der Erneuerung des Bıstums Meißen nach dem Zweıten
Vatikanischen Konzil“ und die „Ordnung der Räte“. Obwohl beide Beschlüsse der
Synode noch VO  3 dem damaligen Bischof ZUu Aprıil 1970 1n raft ZESETZT worden
sind Z 1sSt ıhre Promulgation nach seinem 'Tod (am D unterblieben. Der
11CUEC Bischot hat oftenbar nıcht VOTI, diese Dekrete rezıpleren. Stattdessen plant

21 Vgl HerdKor 74 576—-581
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mMan ine Pastoralsynode tür dle Jurisdiktionsbezirke 1n der D3  Z Das für diese
Versammlung erstellte Statut, VOI der Berliner Ordinarienkonterenz beschlossen un

März 1972 VO Stuhl approbiert, aßt indessen der Eigeninitiative keinen
aum &i Diese Synode wırd LLUTL dazu daseın, die herrschende „Praxıs“ billigen!

In der Bundesrepublik Deutschland hat INa  - 1mM Januar 19741 ıne gemeinsame
Synode für alle Diözesen bzw Diözesangebiete begonnen. Die gemeınsame Synode
der Diözesen der Bundesrepublik hat sich ZUr Aufgabe ZESETZLT, AIn ıhrem Bereich
diıe Verwirklichung der Beschlüsse des IT Vatikanischen Konzıils Öördern und ZUur

Gestaltung des christlichen Lebens gemäfßs dem Glauben der Kirche beizutragen“.
Allerdings 1St diese Synode in iıhrer Freiheit nıcht 1Ur be1l der Beschlußfassung, sondern
auch bei der Auswahl der behandelnden Themen grundsätzliıch beschränkt. Es 1STt
ıne Versammlung MI1tTt eindeutigem Übergewicht der Hierarchie A So kann kein Be-
schlufß der Synode zustande kommen, Wenn die Deutsche Bischofskonferenz erklärt,
dafß s1e der Vorlage „Aus Gründen der verbindlichen Glaubens- und Sittenlehre der
Kıiırche nıcht zustiımmen kann“ Statut 15 H80 Ebenso 1St ıne Beschlußfassung 1in
„Form einer Anordnung nıcht möglıch, WE die Deutsche Bischofskonferenz erklärt,
dafß den vorgeschlagenen Anordnungen dıe bischöfliche Gesetzgebung für den Bereich
der Bıstümer 1n der Bundesrepublik Deutschland versagt werden mu{(“ Statut
13 IV) 2 Auf eben dieser Synode hat sıch denn auch gezeigt, daß bereits die est-
legung dessen, W as als „verbindliıche Glaubens- un Sittenlehre der Kirche“ gelten
hat, keineswegs eintach 1St, W1e autf den ersten Blick scheinen INnası Die bekannte
Kontroverse 7wischen dem Kanonisten Heinrich Flatten auf der einen und dem
Dogmatiker arl Rahner auf der anderen Seite dıe Frage, W 45 als „göttliche An-
ordnungen“ oder „göttliches Recht“ bezeichnet werden mußßs, Mag hier 1Ur als Be1-
spie] angeführt se1ın Z SO hat denn auch insgesamt dıe Synode nıcht weniıge brennende
Probleme bereits ausgeklammert und sıch auf den Bereich verhältnismäßig WEert-

neutraler Fragen, insbesondere Organısat1ions- und Strukturprobleme zurückgezogen.
Hıer NUu  w kann im Einzeltall der Vorwurt wieder hochkommen, daß eben doch

die Befassung mıiıt Strukturfragen 1Ur ıne Alibitunktion hat, Ss1e yleichsam nach Art
einer Beschäftigungstherapie betrieben werden soll, VO  $ den wesentlichen Fragefi
des Glaubens abzulenken. So cehr dieser Argwohn 1in dem eınen oder anderen Punkt
berechtigt sein Mag, collte INa sıch doch VOT pauschalen Urteilen bzw Verurteilungen

RA Kırchliches Amitsblatt für die Bıstümer und erzbischöflichen bzw. bischöflichen Kommissarıate 1m
Gebiet der DDR, Ausgabe des Bıstums Meifßen (1972) VO' August TO7Z,; 29 f AaZU? Trilling,
Kritische Bemerkungen ZU „Statut der Pastoralsynode der Jurisdiktionsbezirke 1n der (maschi-
nengeschr. Manuskr. AT

RA Vgl Lengsfeld, Okumenisch handeln MmMIt halber Kraft? Testfall Synode (Freibur_g, Basel, Wıen
darin: Neumann, Dıie letzte Chance? 3957

4 Statut un Geschäftsordnung sınd 1n den Amtsblättern der Dıiözesen der BR  ® veröffentlicht WOI--

den Abgedruckt auch 1n : Synode (1970) Heft
25 Votum VO Flatten, abgedruckt 1n ! Synode 1971) Heft 47 48 Die Briete VO:  ; Kardıinal Höft-

Her un! Rahner, Was 1St Lehre der Kirche? 1n : Publik V D 1971

O



Johannes eumann

hüten. Fragen ELWA, die die Beteiligung der La1ien der Verkündigung und 1m (Cottes-
dienst betreffen, das Problem der Diakonie ausländischen Arbeitnehmern gegenüber,
ökumenische Kooperatıon und Fragen einer kırchlichen Publizistik auf der einen un
einer christlichen Erziehung aut der anderen Seıte gehören sicherlich nıcht den
unwesentlichen Problemen, mit denen sıch die Kirche heute konfrontiert sıeht. Fher
MUu als verdienstlich angesehen werden, WenNnn die Synode nıcht 1LUFr über Tauf-
und allgemeine Sakramentenpastoral handelt, sondern sıch auch der ühe unterzieht,
iıne Rahmenordnung für die Leitung un Verwaltung der Bıstümer 1n der Bundes-
republık und ıne Rahmenordnung für die pastoralen Strukturen 1n den Bıstümern

erarbeiten.
Darüber hinaus hat S1e auch ein Jang gewünschtes Desiderat 1n Angriftf MM  9

nämlich ıne Ordnung für Schiedsstellen und Verwaltungsgerichte der Bıstümer 1n
der Bundesrepublik. Die Synode folgt damıt der Anregung des B5 Vatikanischen
Konzıils, das sowohl 1n der Pastoralkonstitution „ Die Kıiırche 1in der Welt VO  — heute“
als auch 1n der Erklärung „Uber die Religionsfreiheit“ nachdrücklich auf die Würde
und Unantastbarkeit der Freiheit der menschlichen Person hingewiesen hat Dennoch
1St gerade 1mM Bereich der katholischen Kirche die Möglichkeit des Schutzes des e1n-
zelnen Gläubigen, bzw. des einzelnen kirchlichen Amtsträgers willkürliche kte
der kirchlichen Oberen und ihrer Verwaltung bisher völlig vernachlässigt geblieben. Dafßs
die Synode dieses Problem 1n Angrift E  3008881 hat, 1St deshalb besonders verdienst-
voll, weıl diesbezügliche Bemühungen der Diözesen Bayerns bereits Begınn des Jah-
LCS5 1971 VO Stuhl, näherhin VO  w dem CcCuen obersten kirchlichen Verwaltungs-
gericht, der E Sektion der Sıgnatura Apostolica, blockiert worden Z Es 1St
1U hoffen, daß der Synode gelingt, i1ne brauchbare, rechtsstaatlichen Grund-
satzen Orlentijerte kirchliche Verwaltungsgerichtsordnung verabschieden und 1in
raft setzen A

Säkularisierung der kıirchlichen Ordnung?

Damıt sınd 1U  > i1ne Reihe VO  e Fragen direkt oder indirekt angesprochen, die
bereits 1in dem Entwurt für eın gesamtkırchliches Grundgesetz VO Jahr 1971 aufge-
worten Z Es 1St nämliıch Sar nıcht einfach, die Tatsache der Erlösung durch

Vgl Neumann, Kontrolle der kirchlichen Verwaltung? Zur rage einer kirchliche: Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, in Christ 1n der Gegenwart 24 (T97Z2) Nr. 49 \ T6S 12 1972; 405

7 Aut die weıteren Synoden 1n Europa, 1n der Schweiz, 1n Luxemburg und ÖOsterreich ann 1jer
iıcht eingegangen werden. Es se1 ber verwıesen aut Fürer, Synoden 1n der Schweiz, 1N * Synode (1971)
Heft Synodenvielfalt 1n Österreich, 1! HerdKor A (4974) 34—3 7

Schema Legıs Ecclesiae Fundamentalıs. 'Textus emendatus CU relatione de 1DSO schemate deque
emendationibus receptis (Rom Übersetzung 12 * Keın Grundgesetz der Kirche hne Zustimmung der
Christen, hrsg, Trost, 45—88 Darın auch Kommentare VOINl Gerhartz, Kasper un Neu-
INa egge vangelo, hrsg. AT Alberigo Bologna
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Christus, die Begründung des Glaubens in ıhm und die Bewirkung dieses Glaubens
durch den Geılst 1n rechtliche Normen einzufangen und durch s1e sichern. Die
Sachverhalte des Glaubens lassen sıch kaum ohne Verfälschung 1n (jesetze zjeßen.
Es 1St nıcht einfach, den der Kirche wesentlichen Glauben un die 1mM Glauben wirk-

Sakramente rechrtlich tormulıeren, da{fß S1€e nıcht 1n einem unevangelischen
Sınn „vergesetzlicht“ werden. Der gnadenhaft, eschatologisch aut Hoftnung AauUSSC-
richtete Glauben indet seinen notwendigen Ausdruck 1m diakonischen Dienst der
Kırche den Menschen. Ob aber und WwW1€e weıt diese diakonische Miıssıon 1U  - 1n einer

Rechtsordnung der Kirche verankert werden kann, 1St schwier1g entscheiden. iıcht
minder schwier1g 1St C5S, das gesamte Innenverhältnis der Kirche als Ganzer CIM-
über den einzelnen Gläubigen formulieren, da{fß diejenıgen, die bestellt sınd,
das olk Gottes lenken und schützen, einerseılts W ar als dienende Vollmacht-
trager verstanden werden, daß aber andererseıts die Gläubigen insgesamt ıhre volle
Freiheit behalten, ohne 1n willkürliche Individualismen zertallen.

Nıcht miıinder kompliziert und schwier1g 1St CD die Personwürde und Freiheit des
Gewiı1ssens für den Gläubigen 1ın der Kirche nıcht 1UTLT als ine abstrakte Proklamation
für alle Menschen, sondern als konkretes Anrecht für die Gläubigen gegenüber der
Institution bestimmen und garantıeren, da{fß ıhre Sıcherung wirklich möglıch
1St S Dabe]j mü{fßte AA ON E allem der Grundsatz des Vorrangs der Person VOL der Inst1-
tution festgestellt werden. ıne solche Feststellung hätte weitreichende Folgen tür
alle innerkirchlichen Ordnungsbereiche: Es könnte dann beispielsweise 1m 7 weitels-
tall nıcht mehr das Institut der Ehe gegenüber den konkreten Menschen bevorzugt
werden, w 1e€e andererseıts dem einzelnen ermöglicht würde, ıhn beschwerende
Akte der kıirchlichen Leitungsorgane wirksamen Rechtsschutz erhalten.

ber noch ein anderes Problem ergibt sıch AUusSs der Natur der Sache In der dem
Entwurf beigegebenen Erläuterung Afßt der Relator der Päpstlichen Kommissıon,
Protessor Dr Onclin, deutlich werden, dafß INa  - dıe Verfassungsstruktur der
Kırche 1n gleicher Weıse fassen versuchte, w1e die der modernen (demokratischen)
Staaten gestaltet 1sSt 9l Das hätte 74 ag Folge, da damıt praktisch die Freiheit des Geistes
in der Kirche „domestizıert“ würde, W 4S dann wiederum nıchts anderes bedeutete,
als da{fß dadurch etztlich ine totale rechtliche Säkularısierung der Kirche 1n die Wege
geleitet würde Kasper) Dabei mu{ der kirchliche Verfassungsgesetzgeber ımmer

berücksichtigen, da{fß dıe Kirche, als das VO  - Jesus berutfene olk Gottes, sich VO

anderen Gründen5 und belebt wıssen mu{ als VO  - dem allgemeinen Volks-
willen, als VO  ; einem allgemeinen Gesellschaftsvertrag. In gleicher Weiıse können
auch die Rechte der Gewissensfreiheit und des chutzes der Personwürde nıcht weıt
un! allgemeın gefaßt werden, W1e das 1n der modernen Demokratie nthendig ISt.

Vgl insbes. die Ausführungen VO  3 Chr. Leıtmaier, 1n ! Der Katholiık und seıin echt 1n der Kirche
(Wıen, Freiburg, Basel 1431835

Relatio schemate Legıs FEcclesiae Fundamentalis emendato, in Schema LEF EL974) 17270121
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Darüber hinaus sınd die westlichen Demokratien weithin noch VO  =) den Grundsätzen
des lıberalistischen Individualismus epragt. Die Kirche dagegen MUu aufgrund ihrer
Eigenart notwendigerweise die Soz1albezogenheit, die Gemeinschaftskomponente, also
die Verantwortung für das Gemeinwohl stärker 1n ıhrem Rechtssystem herausstellen,
als das 1n den liberalen bürgerlichen Demokratien weithin der Fall 1St.

Außerdem gestaltet sıch das Problem noch adurch schwieri1g, daß die Kirche Ja
ihrem Selbstverständnis nach wesentlich ine Gemeinschaft solcher Art 1St, die der
gyemeinsame Glaube eint: Darum stellt sıch 1n ıhr dıe Frage nach der Gewissensfreiheit
1in eiıgener Weıse S In der Kirche, die wesentlich VO der Einmütigkeıit der freien
Glaubenshaltung der Gläubigen konstitulert wırd, mussen diese Anrechte eıner (Ge-
wissensfreiheit tormuliert werden, da{fß s1e tatsächlich konkrete Anrechte innerhalb
des Gesamtkonsenses des einen Glaubens beinhalten, S$1e aber andererseits eınem 111-
kürlichen Glaubensindividualismus keinen Vorschub eısten. Gerade das macht somıit

Problem AuUs, da{fß sehr schwer ISt, dıe 1n der Kırche notwendıgen Freiheiten
tormulieren und sıchern, dafß s1e nıcht 1n einer indıvyvidualistischen un sektiererischen
elise egolstisch mißbraucht werden können.

Verantwortete Freiheit als Ma{(stab

Schließlich 1St noch eın Weıteres bedenken: Die Tatsache nämlıch, da{fß die Sıtua-
tıon des Menschen 1n seiner Welt täglıch bedrohter un ungesicherter wird, allen
Daseinsvorsorgungen ZU Trotz, Ja teilweise gerade durch s1e! urch die immer Zrö-
Ker werdende Kompliziertheit uNseTrTes Lebens wird der einzelne 1n ständıg wachsen-
dem Ma{l den 28  M Mächten des Staates, der Gesellschaft und damıiıt 1N einem
demokratischen System auch un gerade denmMächten der jeweiligen ehr-
heit ausgeliefert und unterworten. Diese Anonymıtät wırd noch adurch verstärkt,
da{fß weıte Bereiche UNlSCIELT Verwaltungswirklichkeit Sal nıcht anders mehr beherrscht
werden können als MI1t Hıiılfe elektronischer Rechner. So gerat der einzelne immer
mehr 1n Gefahr, ZUT bloßen Zıfter, ZUur leblosen und seelenlosen Nummer 1n eiınem
rıesigen Termitenhaufen werden. Das schafft für den Menschen Vereinsamung,
Verzweıiflung, Hoffnungslosigkeit. Diese S1ıtuation wiederum bedrängt den Jungen
Menschen 1n einer Zanz besonderen Weıse. Seine Auflehnung die Autorität der
Alteren und die Autorität der Organısatiıon und des Staates, seıne Flucht in Utopie
und Drogen, macht deutlich, Ww1e verzweıtelt letztlich 1sSeTe Sıtuation 1St

Angesichts einer solchen schier ausweglosen Hoffnungslosigkeit iın dieser elt 32
ware Aufgabe der Kırche, da{fß S1e iın ıhrem Lebensbereich, 1n ihrer eigenen Orga-

31 Vgl Neumann, estern für — heute eın Grundgesetz?, 1n : Orıjentierung 35 (I97Z0) 147144
Vegl. Sıebers, Der Mythos der Sıebziger Jahre der die Selbstzerstörung des kritischen Bewußt-

sSe1Ns München insbes. 169—178; Tenbruck, Zur Kritik der planenden Vernunft (Freıi-
burg Meves, Manipulierte Maßllosigkeit (Freiburg bes 115—-1728

700



Strukturprobleme der nachkonziliaren Kirche

nısatıon solche Formen des Daseıins und des Miıteinanderlebens entwickelt, in denen
der Mensch nıcht 1Ur seıne Würde, sondern auch se1ine Freiheit un seine Einmaligkeit

ertahren wıeder instand DESETZLT wird. iıne solche Reorganısatıon kirchlicher Struk-
un Verhaltensweisen 1St Sanz sicherlich nıcht möglıch durch bloße Änderung

der Organıisationsmechanısmen und Gesetzgebungstechniken. Eıne solche Neuwerdung,
eıne Schaffung eines solchen geistigen und leiblichen Lebensraums für den Menschen
kann 1Ur gelingen AUS einer radıkalen Rückbesinnung auf die Botschaft jenes, der
VO  ; siıch 11 konnte: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ Joh 14, 6
Diese Worte machen dıe Strukturprobleme der Kirche, die scheinbar zußerlich sınd,
ZUH: entscheidenden Frage die Glaubwürdigkeit und die Lebensfähigkeit der Kirche
un!: ihrer Botschaft, die s1e den Menschen bezeugen hat Weil aber christliche 16a
benshaltung 1mM Sınn des Evangeliums nıcht abstrakt gefordert, sondern VO jedem
einzelnen Gläubigen 1mM Alltag gelebt werden mufß, mussen dıe kırchlichen Organı-
Sat1O0NS- un: Verftassungsstrukturen VO  - solcher Art se1n, daß S1e dem einzelnen
erlauben, seinen Glauben 1n das Gesamte der Kiırche verantwortlich mMi1t einzubringen.

Die Kirche wiırd ihren Auftrag heute LLUT dann glaubhaft erfüllen vermOgen,
WEn s1e überzeugend deutlich werden laßt, da{fß 1n ıhr dıe Werte des Mensch-
lichen 1n einer höchstmöglichen Weıse In Freiheit verwirklicht und gelebt werden
können 3 Dazu sind Änderungen 1in der Struktur der Organısatıon und der Vertas-
SUuns der Kirche notwendig! Dazu siınd aber allererst Änderungen 1ın der Struk-
Lur des Denkens und Verhaltens aller Gläubigen Voraussetzung. Wır werden solange
keine wirklıch freie Lebenstorm un damıt auch keine freiheitliche Rechtsordnung
erlangen, weder 1m staatlıchen noch 1 kırchlichen Bereich, solange WIr nıcht gelernt
haben, selber 1n verantwortlicher und eran  Trtefifer Freiheit leben! Es 1St das yroße
Mifßverständnis gerade des VEISANSCHECN Jahrhunderts SCWESCH, dem WI1r ımmer
noch kranken, dafß 83008  = Freiheit verwechselte mMi1t schrankenloser Willkür des einzelnen.
Wır mussen heute lernen, da{fß Freiheit bedeutet die Bındung der eigenen Selbstverwirk-
lichung die Verwirklichung der Würde aller Menschen auf uUNsSsSeTrTeTr Erde So sınd
die Strukturprobleme der nachkonziliaren Kirche Probleme des Vollzugs des Glaubens,
eınes Glaubens, der sıch ZWAar Gott und auf Gott riıchtet, dem aber zutiefst un
ZUerSt den Menschen und se1ın eıl geht Das bedeutet keineswegs 1ne Verweltli-
chung des Glaubens, keine Reduzierung des Glaubens aut bloße Mitmenschlichkeit,
sondern meınt, da{fß der Glaube nıcht 1Ur VOIN einzelnen Menschen geleistet werden
muß, sondern auch des Menschen höchste und letzte Aufgipfelung bedeutet. So
erweısen sıch die Strukturprobleme der Kirche als Probleme des menschlichen Geıistes,
als Probleme der menschlichen Sıtuation 1n UHASCFIGI: elit und damıt auch als ıne theo-
logische rage ersier Ordnung.

33 Vgl Neumann, Eıne Verfassung für die Freiheit, 1n ! Wort nd Wahrheit 23 (1968) 387/-—-400; dıe
theologische Seıte dieser rage behandelt: Muschalek, Glaubensgewißheit 1n Freiheit (Freiburg, Basel,
Wıen 1968: Quaest. dısp. 40.)
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